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Satzung 

Verlängerung der Veränderungssperre für den Bereich des 

künftigen Bebauungsplans "Stellfelbe II" in Donzdorf 

zwischen Süßener Straße, westlich der Mozartstraße 33, 

Daimlerstraße und östlich des Flurstücks 1459 im Gewann 

"Langes Gewand" 

 

 

vom 25.09.2023 

in Kraft am 20.10.2023 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

StadtDonzdorf 

 

Zur weiteren Sicherung des mit Beschluss vom 22.06.2020 eingeleiteten Verfahrens zur Aufstellung 

des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Stellfelbe II“ (GR-2020-044), hat der 

Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 25.09.2023 die nachfolgende Satzung über die 

Verlängerung der mit Beschluss vom 25.10.2021 (GR-2021-158) erlassenen Veränderungssperre 

im Gebiet "Stellfelbe II" in Donzdorf beschlossen: 

 

Satzung 
über die Verlängerung der Veränderungssperre für den Bereich 

des künftigen Bebauungsplans „Stellfelbe II“ in Donzdorf 

zwischen Süßener Straße, westlich der Mozartstraße 33, Daimlerstraße und  

östlich des Flurstücks 1459 im Gewann "Langes Gewand" 

vom 25.09.2023 

 

Aufgrund der §§ 16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.07.2023 (BGBl. 

2023 I Nr. 221) geändert worden ist, in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-

Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert 

durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231), hat der Gemeinderat der Stadt 

Donzdorf am 25.09.2023 die Verlängerung der am 29.10.2021 in Kraft getretenen 

Veränderungssperre im Gebiet „Stellfelbe II“ in Donzdorf zwischen Süßener Straße, westlich der 

Mozartstraße 33, Daimlerstraße und östlich des Flurstücks 1459 im Gewann "Langes Gewand" als 

folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Gegenstand der Satzung 

Die am 29.10.2021 in Kraft getretene Veränderungssperre für den Bereich des künftigen 

Bebauungsplans „Stellfelbe II“ in Donzdorf zwischen Süßener Straße, westlich der Mozartstraße 33, 

Daimlerstraße und östlich des Flurstücks 1459 im Gewann "Langes Gewand" wird um ein Jahr 

verlängert. 

§ 2 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft (§ 16 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 10 

Abs. 3 Satz 4 BauGB). 

 
Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt der obenstehenden Satzung über die Verlängerung der 
Veränderungssperre für den Bereich des künftigen Bebauungsplans „Stellfelbe II“ in Donzdorf 
zwischen Süßener Straße, westlich der Mozartstraße 33, Daimlerstraße und östlich des Flurstücks 
1459 im Gewann "Langes Gewand" mit dem Satzungsbeschluss des Gemeinderats der Stadt 
Donzdorf vom 25.09.2023 übereinstimmt.  

Donzdorf, den 13.10.2023 

            
gez. 

Martin Stölzle, Bürgermeister 
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Lageplan vom 13.10.2021 
Anlage zur "Satzung über eine Veränderungssperre für den Bereich des künftigen Bebauungsplans "Stellfelbe II" in Donzdorf zwischen Süßener Straße, westlich der Mozartstraße 33, 
Daimlerstraße und östlich des Flurstücks 1459 im Gewann "Langes Gewand" vom 25.10.2021"
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